
A }{() Kirchengeschichte Kirchenrecht

e DE mıt der FEFxmatrikel uch se1in Studienbuch hat das überlagert Uun: chrörs WT bis
erhalten Ist, ın dem alle VOo  3 chrörs besuchten selner Emeritierung der „starke Mannn  ‚6C selner
Veranstaltungen der beiden Konner NSemester Fakultät (und zugleich ihr „Kreuz’) Uun: bis
VT - Uun: VO  3 den Dozenten abgezeichnet sind, seinem Lebensende deren Geschichtsschreiber
WAare der Verfasser uch diesbezüglich nicht Uun: Gedächtnis. Der Wert der Aussage Jedins
auf Mutmafsungen angewlesen SCWESCH (52 über Cdie „erstklassige Seminarbibliothek
miıt Anm 11) uch Cdie rage, WT ihm Cdie Cdie weni1gstens den katholisch-theologischen
Priesterweihe ın Innsbruck spendete, der Urst- Fakultäten nicht inresgleichen hatte  BEG (103)
bischof VOo  3 Kriıxen der se1in Weihbischof, hätte als „eIn Schrörssches Verdienst“ (ebd.) 1st

insofern relativieren, als Jedin 61€ nicht AUSın BKonn 1n€e AÄAntwort gefunden, da chrörs den
Spender 1mmM Album Professorum, ın cdas sich eigener Anschauung kannte. /Zum Schriften-
jeder 1ICU berufene Professor eigenhändig miıt verzeichnis chrörs E1 angemerkt, dass der
selner Biografie einzutragen hatte, namentlich unfer verzeichnete Beıltrag nicht ın der
benennt. Einige Ungenauigkeiten hätten sich Internationalen Wochen-, sondern 1ın der In-
bei besserer Konner „Ortskenntnis” vermeiden ternationalen Monatsschrift für Wissenschaft,
lassen: Franz Philipp Kaulen WT Professor für Uuns; Uun: Technik erschien, Uun: AMNMAT eın Jahr
LExegese des Alten Jestaments, nicht Pastoral- früher: cdas 1st insofern VOo  3 Bedeutung, als sich
theologe (69) Heinrich Joseph (nicht Joseph Cdie dort formulierten „Gedanken eiINes katho-
Heinrich!) Flofßs ver-tralt während des Kultur- ischen Theologen ZuUu!r gegenwartigen Lage”
kampfes Cdie LExegese des Neuen Tlestaments YST auf cdas anfängliche Kriegsgeschehen August/
nach dem Tod des Laurenz Max oth 1877, ın Sept. 1914 beziehen un: den Auftakt einer
Cdie sich Cdieser bis dahin mıt Kaulen geteilt hatte SaNZCNH Reihe VO  3 Arbeiten bildet, miıt denen
(52) zu Zeitpunkt der Berufung Schrörs‘ sich chrörs ın der lIıterarischen Fehde zwischen
nach BKonn verfügte Cdie dortige Fakultät nicht insbesondere fr7 Uun: dt Theologen Wort
„lediglich och über drei römisch-katholische meldet, deren Ende (zumindest 1mmM Hinblick
Ordinarien eigene Hervorhebung), ()I1- auf selbstständige Schriften) Cdie beiden Bücher
dern nach dem Tiefstand mıt eiInem das Vatlca- des Jahres 1917 estehen: 1917a.b: 61€ erschienen
11U anerkennenden Ordinarius Flofß) wieder allerdings ın umgekehrter Reihenfolge aus
über drei, Ca mıt den Ernennungen Kaulens der Bibliografie geht weiıter hervor, WI1IE cehr

Uun: Simars (D) ordentlichen Professo- der Historiker chrörs uch nach dem
1E ersie Schritte ZuUuU!T (Wieder-)Herstellung des noch zu tagesaktuellen Geschehen Stellung
Jetz röm .-kath. C'harakters der Fakultät unfter- nimmt). Ahnliches gilt für Schnitzers Schriften
OTILLTLLETN worden 113 außerdem berief 111a 1910a.b, denn ,5 1st Schnitzers Replik auf 1n€e
15587 Heinrich Kellner (Sohn des bekannten Kritik Tilmanns ka  „D 7Zumindest irrefüh-
Pädagogen LOrTeNZ K.) als Nachfolger des VT - rend 1st Cdie Formulierung e1te / Anm. 108,
estorbenen Flofß, allerdings auf den kirchenhis- cdas grundlegende Standardwerk Emil Scherers

E1 1n€e VOo  3 Albert Ehrhard als Habilitations-torischen Lehrstuhl. e Berufung Schrörs WT

Iso schon der dritte chritt auf dem Weg ZuUu!r cschrift betreute Arbeit: Cdie Fakultät lehnte Cdie
Arbeit ab, cherer wurde nicht habilitiert Uun:Normalisierung. Und schließlich WT chrörs

1mmM akademischen Jahr 904/05, nicht 905/06 Cdie Arbeit YST durch Cdie Kritik der Fakultät
(73) Rektor der Unıiversita: BKonn als ersier dem, WA1S 61€ 1St. uch Cdie Bezeichnung Konrad
auf dem Boden des Vaticanum estehender Martıns als „gefeierten spateren Paderborner
Kkath Theologe). DIie negatıve Beurteilung des Erzbischof“ (52) 1st falsch: Paderborn wurde
Verhältnisses des Kölner Erzbischofs Antonius YST 1930 Erzbistum.
Fischer ZuUu!r Konner Fakultät sieht der Verfasser BOonn Norbhert Borengäasser
SallzZ AUS der Perspektive Schrörs,”, nämlich
CI18 Uun: einselt1g auf den Streit Cdie Prilester-
bildung fokussiert. S 1e übersieht, dass Fischer

Cdie Verhandlungen se1lNEes Vorgangers Simar KIRCHENRECHT
ın Kom einem Ende brachte Uun: für
Cdie Fakultät endlich das ersehnte Promotions- ©  e Müller, Ludger Rees, \VWılhelm Krutzler,
recht erlangte, un: AT ın der Welse, WI1IE artın Hg.) Vermögen der Kırche Ver-
andere staatliche Fakultäten uch besafßen. Der mögende Kırche? eıträge ZUT Kırchen-
Streit zwischen chrörs un: dem Erzbischof finanzierung un Kırchlichen VermöOögens-
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te. Da mit der Exmatrikel auch sein Studienbuch 
erhalten ist, in dem alle von Schrörs besuchten 
Veranstaltungen der beiden Bonner Semester 
ver- und von den Dozenten abgezeichnet sind, 
wäre der Verfasser auch diesbezüglich nicht 
auf Mutmaßungen angewiesen gewesen (52 f. 
mit Anm. 11). Auch die Frage, wer ihm die 
Priesterweihe in Innsbruck spendete, der Fürst-
bischof von Brixen oder sein Weihbischof, hätte 
in Bonn eine Antwort gefunden, da Schrörs den 
Spender im Album Professorum, in das sich 
jeder neu berufene Professor eigenhändig mit 
seiner Biografi e einzutragen hatte, namentlich 
benennt. Einige Ungenauigkeiten hätten sich 
bei besserer Bonner „Ortskenntnis“ vermeiden 
lassen: Franz Philipp Kaulen war Professor für 
Exegese des Alten Testaments, nicht Pastoral-
theologe (69), Heinrich Joseph (nicht Joseph 
Heinrich!) Floß vertrat während des Kultur-
kampfes die Exegese des Neuen Testaments erst 
nach dem Tod des Laurenz Max Roth 1877, in 
die sich dieser bis dahin mit Kaulen geteilt hatte 
(52); zum Zeitpunkt der Berufung Schrörs‘ 
nach Bonn verfügte die dortige Fakultät nicht 
„lediglich noch über drei römisch-katholische 
Ordinarien“ (70; eigene Hervorhebung), son-
dern nach dem Tiefstand mit einem das Vatica-
num anerkennenden Ordinarius (Floß) wieder 
über drei, da mit den Ernennungen Kaulens 
(AT) und Simars (D) zu ordentlichen Professo-
ren erste Schritte zur (Wieder-)Herstellung des 
jetzt röm.-kath. Charakters der Fakultät unter-
nommen worden waren; außerdem berief man 
1882 Heinrich Kellner (Sohn des bekannten 
Pädagogen Lorenz K.) als Nachfolger des ver-
storbenen Floß, allerdings auf den kirchenhis-
torischen Lehrstuhl. Die Berufung Schrörs‘ war 
also schon der dritte Schritt auf dem Weg zur 
Normalisierung. Und schließlich war Schrörs 
im akademischen Jahr 1904/05, nicht 1905/06 
(73), Rektor der Universität Bonn (als erster 
auf dem Boden des I. Vaticanum stehender 
kath. Th eologe). Die negative Beurteilung des 
Verhältnisses des Kölner Erzbischofs Antonius 
Fischer zur Bonner Fakultät sieht der Verfasser 
ganz aus der Perspektive Schrörs‘, nämlich zu 
eng und einseitig auf den Streit um die Priester-
bildung fokussiert. Sie übersieht, dass Fischer u. 
a. die Verhandlungen seines Vorgängers Simar 
in Rom zu einem guten Ende brachte und für 
die Fakultät endlich das ersehnte Promotions-
recht erlangte, und zwar in der Weise, wie es 
andere staatliche Fakultäten auch besaßen. Der 
Streit zwischen Schrörs und dem Erzbischof 

hat das überlagert – und Schrörs war bis zu 
seiner Emeritierung der „starke Mann“ seiner 
Fakultät (und zugleich ihr „Kreuz“) und bis zu 
seinem Lebensende deren Geschichtsschreiber 
und Gedächtnis. Der Wert der Aussage Jedins 
über die „,erstklassige Seminarbibliothek […], 
die wenigstens an den katholisch-theologischen 
Fakultäten nicht ihresgleichen hatte‘“ (103) 
als „ein Schrörs’sches Verdienst“ (ebd.) ist 
insofern zu relativieren, als Jedin sie nicht aus 
eigener Anschauung kannte. – Zum Schrift en-
verzeichnis Schrörs sei angemerkt, dass der 
unter 1915d verzeichnete Beitrag nicht in der 
Internationalen Wochen-, sondern in der In-
ternationalen Monatsschrift  für Wissenschaft , 
Kunst und Technik erschien, und zwar ein Jahr 
früher; das ist insofern von Bedeutung, als sich 
die dort formulierten „Gedanken eines katho-
lischen Th eologen zur gegenwärtigen Lage“ 
auf das anfängliche Kriegsgeschehen August/
Sept. 1914 beziehen und den Auft akt zu einer 
ganzen Reihe von Arbeiten bildet, mit denen 
sich Schrörs in der literarischen Fehde zwischen 
insbesondere frz. und dt. Th eologen zu Wort 
meldet, an deren Ende (zumindest im Hinblick 
auf selbstständige Schrift en) die beiden Bücher 
des Jahres 1917 stehen: 1917a.b; sie erschienen 
allerdings in umgekehrter Reihenfolge (aus 
der Bibliografi e geht weiter hervor, wie sehr 
der Historiker Schrörs auch nach dem I. WK 
noch zum tagesaktuellen Geschehen Stellung 
nimmt). Ähnliches gilt für Schnitzers Schrift en 
1910a.b, denn „a“ ist Schnitzers Replik auf eine 
Kritik Tillmanns an „b“. – Zumindest irrefüh-
rend ist die Formulierung Seite 37 Anm. 108, 
das grundlegende Standardwerk Emil Scherers 
sei eine von Albert Ehrhard als Habilitations-
schrift  betreute Arbeit: die Fakultät lehnte die 
Arbeit ab, Scherer wurde nicht habilitiert und 
die Arbeit erst durch die Kritik der Fakultät zu 
dem, was sie ist. Auch die Bezeichnung Konrad 
Martins als „gefeierten späteren Paderborner 
Erzbischof “ (52) ist falsch: Paderborn wurde 
erst 1930 Erzbistum.
Bonn Norbert M. Borengässer
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◆ Müller, Ludger / Rees, Wilhelm / Krutzler, 
Martin (Hg.): Vermögen der Kirche – Ver-
mögende Kirche? Beiträge zur Kirchen-
finanzierung und kirchlichen Vermögens-
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verwaltung. Schöningh Verlag, Paderborn beitragswesens der Cdie alleinige Möglichkeit
2015 Uuro 34,90 (D) uro 35,90 des 7zivilen Klagewegs bei Zahlungssäumigkeit
(A) ( HF 45,80 ISBEN Y/8-3-506-7797/71-/ eingehend, resumilert Kees, dass selner Än-
Der VO  3 den Kkatholischen Kirchenrechtlern sicht nach derzeit nicht einer Abschaftung
Ludger Müller, Wilhelm Kees un: artın des Kirchenbeitragssystems ın Österreich,
Krutzler herausgegebene Sammelband stellt Cdie sondern vielmehr einer Verbesserung Uun:
Dokumentation der Kirchenrechtlichen Fach- Anpassung des bestehenden 5Systems gearbeitet
Lagung dar, welche Uun: November 20153 werden sollte. (58 ‚6)
unfer dem provokanten Titel ‚Wenn das eld 1 DDen durch Cdie 508 ‚clausula Feutonica‘ des
Kasten klingt, die Seele IMn den Himmel springt‘ 1265 C1C/83 ermöglichten Kirchenfinanzie-

der Katholisch- Iheologischen Fakultät der rungssystemen der Kirchensteuer IMn der
Unıiversita: Wilen, ın Kooperation des InSHEUES Uun: des Kirchenbeitrags IM Österreich, welche ın
für Kirchenrecht der Universita: Wiıen miıt dem gewIlsser Welse als Halbgeschwister verstehen
Institut für praktische Theologie/Fachbereich Kir- sSind (79) widmet sich der Münchner KanoniIist
chenrecht der Unıiversita: Innsbruck, cstattfand. Uun: Rechtshistoriker Stephan Haering OSB

DIie Arbeit I1hema unfer ausgewählten mıt Fokussierung auf Entstehung Uun: Entwick-
kirchenrechtlichen, juristischen Uun: theologi- [ung Cdieser beiden Systeme, welche ın vielen
schen Perspektiven, AUS dem Blickwinkel eiInNnes Punkten grofße Ähnlichkeiten, ın ebenso vielen
Diözesanbischofs SOWIE AUS der Sicht eiInNnes ber uch orofße Unterschiede aufweisen. SO
Praktikers 1mmM Bereich der Osterreichischen KI1Ir- arbeitet Haering heraus, dass Oobwohl heide SYS-
chenbeitragsstellen, zeichnet der Sammelband Teme Vo ad eingeführt wurden, Cdie katho-
ın elf Beitragen nach, wobel sieben eıtrage lische Kirche Deutschlands Uun: ÖOsterreichs Cdie
jeweils Hauptvortrage der Tagung dokumentie- beiden Finanzlerungssysteme gleichsam ‚adop-
ICIL, Clie weılteren vier eıtrage AUS der Feder VO  3 tiert‘ (87) haben Uun: ın beiden Ländern keine
Martın Krutzler, Rudolf K. Höfer, Le0 Maasburg gewichtigen timmen wahrzunehmen sind,
un: Ludger Müller den Sammelband über Cdie „dass Cdie Kirchensteuer der der Kirchbeitrag
Tagungsdiskussionen hinaus noch inhaltlich als Finanzierungsquellen bald abgeschafft WT -

erweIıltern un: bereichern. Abgerundet wird der den collen.“ (87) Ferner gleichen sich Kirchen-
Sammelband durch eın VOrWOFF der Heraus- STteuUuer Uun: Kirchenbeitrag ın ihrem Zwangscha-
geber (7) eın Verzeichnis der Autoren 241 f.) vrakter als Pflichtabgabe der Gläubigen als uch
WI1IE einem WOrt des Dankes Cdie Unterstutzer ın der Intention ihrer Einführung durch den

aal der Entlastung des taates 1mmM Rahmen desder Studientagung Uun: der Publikation (243)
Martın Krutzler greift 1ın selner Hinfüh- Systemwechsels VOo  3 einer Staatsfinanzierung

Fung zu Ihema Cdie 505 ‚Freiburger ede‘ der Kirche einer Mitgliederfinanzierung. S1e
aps Benedikts XVI AUS dem Jahr O11 auf, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer

AUS verschiedenen theologisch-kirchen- Durchsetzungswege (staatliche Mitwirkung 1mmM
Fall der Kirchensteuer steht den rein 7zivilenrechtlichen Perspektiven Streiflichter auf cdas

Verhäaltnis der Kirche finanziellen Mitteln 1 Rechtsmitteln bei der Einhebung des Kirchen-
Allgemeinen, Cdie rage der Kirchenfinanzierung beitrags gegenüber) Uun: der Intention ihrer Fnf
durch die Mittel VorRn Kirchensteuer und Kirchen- stehung (Schädigungsabsicht des -0LESEIZ-
beitrag 11M Konkreten SOWIE Cdie Verwendung Vorn gebers bzgl. des Kirchenbeitrags) grundsätzlich.
Kirchlichem Vermögen werfen. Der Leliter der Forschungsstelle ‚Recht

Der Innsbrucker Kirchenrechtler Wilhelm Uun: Religion der Unıiversita: Dresden, rnd
Kees widmet sich ın seinem umfangreichen Uhle, gibt ın selinem Beıltrag —_ einen
Beıltrag einlässlich verschiedenen Aspekten der Überblick her die FOormen der Finanziterung
Kirchenfinanzierung AUS Sicht des Kirchenrechts Vorn Kirchen und Religionsgesellschaften (KuR)
SOWIE dem konkreten 5System der Kirchen- IMn Europda, wobe!i diesem 7Zweck VO  3 den
finanzierung durch den 505 Kirchenbeitrag 1mmM drei Grundtypen einer mehr der weniger
aal ÖOsterreich. Auf Vorteile beispielsweise fassenden staatlichen Finanzterung Vorn KuR,
Cdie Möglichkeit des freien Aglerens ın der E1In- einer Finanzterung durch deren Mitglieder SOWIE
hebungspraxis der Clie hohe Planungssicher- einer Eigenfinanzierung der KuR durch Ver-

mögenserträage ausgeht. e ehn konkretenheit des Beitragsaufkommens SOWIE Nachteile
des Kirchenbeitragssystems ın Twa Cdie hohen Phänotypen VOo  3 5Systemen der Fiınanzlerung
kirchlichen Verwaltungskosten des Kirchen- der Kukßk ın kuropa, welche hle AUS den g-
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verwaltung. Schöningh Verlag, Paderborn 
2015. (242) Pb. Euro 34,90 (D) / Euro 35,90 
(A) / CHF 45,80. ISBN 978-3-506-77971-7.
Der von den katholischen Kirchenrechtlern 
Ludger Müller, Wilhelm Rees und Martin 
Krutzler herausgegebene Sammelband stellt die 
Dokumentation der Kirchenrechtlichen Fach-
tagung dar, welche am 8. und 9. November 2013 
unter dem provokanten Titel ‚Wenn das Geld im 
Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt‘ 
an der Katholisch-Th eologischen Fakultät der 
Universität Wien, in Kooperation des Instituts 
für Kirchenrecht der Universität Wien mit dem 
Institut für praktische Th eologie/Fachbereich Kir-
chenrecht der Universität Innsbruck, stattfand.

Die Arbeit am Th ema unter ausgewählten 
kirchenrechtlichen, juristischen und theologi-
schen Perspektiven, aus dem Blickwinkel eines 
Diözesanbischofs sowie aus der Sicht eines 
Praktikers im Bereich der Österreichischen Kir-
chenbeitragsstellen, zeichnet der Sammelband 
in elf Beiträgen nach, wobei sieben Beiträge 
jeweils Hauptvorträge der Tagung dokumentie-
ren, die weiteren vier Beiträge aus der Feder von 
Martin Krutzler, Rudolf K. Höfer, Leo Maasburg 
und Ludger Müller den Sammelband über die 
Tagungsdiskussionen hinaus noch inhaltlich 
erweitern und bereichern. Abgerundet wird der 
Sammelband durch ein Vorwort der Heraus-
geber (7), ein Verzeichnis der Autoren (241 f.) so-
wie einem Wort des Dankes an die Unterstützer 
der Studientagung und der Publikation (243).

Martin Krutzler greift  in seiner Hinfüh-
rung zum Th ema die sog. ‚Freiburger Rede‘ 
Papst Benedikts XVI. aus dem Jahr 2011 auf, 
um aus verschiedenen theologisch-kirchen-
rechtlichen Perspektiven Streifl ichter auf das 
Verhältnis der Kirche zu fi nanziellen Mitteln im 
Allgemeinen, die Frage der Kirchenfi nanzierung 
durch die Mittel von Kirchensteuer und Kirchen-
beitrag im Konkreten sowie die Verwendung von 
kirchlichem Vermögen zu werfen.

Der Innsbrucker Kirchenrechtler Wilhelm 
Rees widmet sich in seinem umfangreichen 
Beitrag einlässlich verschiedenen Aspekten der 
Kirchenfi nanzierung aus Sicht des Kirchenrechts 
sowie dem konkreten System der Kirchen-
fi nanzierung durch den sog. Kirchenbeitrag im 
Staat Österreich. Auf Vorteile – beispielsweise 
die Möglichkeit des freien Agierens in der Ein-
hebungspraxis oder die hohe Planungssicher-
heit des Beitragsaufk ommens – sowie Nachteile 
des Kirchenbeitragssystems – in etwa die hohen 
kirchlichen Verwaltungskosten des Kirchen-

beitragswesens oder die alleinige Möglichkeit 
des zivilen Klagewegs bei Zahlungssäumigkeit 
– eingehend, resümiert Rees, dass seiner An-
sicht nach derzeit nicht an einer Abschaff ung 
des Kirchenbeitragssystems in Österreich, 
sondern vielmehr an einer Verbesserung und 
Anpassung des bestehenden Systems gearbeitet 
werden sollte. (58 – 61)

Den durch die sog. ‚clausula teutonica‘ des 
c. 1263 CIC/83 ermöglichten Kirchenfi nanzie-
rungssystemen der Kirchensteuer in der BRD 
und des Kirchenbeitrags in Österreich, welche in 
gewisser Weise als Halbgeschwister zu verstehen 
sind (79), widmet sich der Münchner Kanonist 
und Rechtshistoriker P. Stephan Haering OSB 
mit Fokussierung auf Entstehung und Entwick-
lung dieser beiden Systeme, welche in vielen 
Punkten große Ähnlichkeiten, in ebenso vielen 
aber auch große Unterschiede aufweisen. So 
arbeitet Haering heraus, dass obwohl beide Sys-
teme vom Staat eingeführt wurden, die katho-
lische Kirche Deutschlands und Österreichs die 
beiden Finanzierungssysteme gleichsam ‚adop-
tiert‘ (87) haben und in beiden Ländern keine 
gewichtigen Stimmen wahrzunehmen sind, 
„dass die Kirchensteuer oder der Kirchbeitrag 
als Finanzierungsquellen bald abgeschafft   wer-
den sollen.“ (87) Ferner gleichen sich Kirchen-
steuer und Kirchenbeitrag in ihrem Zwangscha-
rakter als Pfl ichtabgabe der Gläubigen als auch 
in der Intention ihrer Einführung durch den 
Staat: der Entlastung des Staates im Rahmen des 
Systemwechsels von einer Staatsfi nanzierung 
der Kirche zu einer Mitgliederfi nanzierung. Sie 
unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer 
Durchsetzungswege (staatliche Mitwirkung im 
Fall der Kirchensteuer steht den rein zivilen 
Rechtsmitteln bei der Einhebung des Kirchen-
beitrags gegenüber) und der Intention ihrer Ent-
stehung (Schädigungsabsicht des NS-Gesetz-
gebers bzgl. des Kirchenbeitrags) grundsätzlich.

Der Leiter der Forschungsstelle ‚Recht 
und Religion‘ an der Universität Dresden, Arnd 
Uhle, gibt in seinem Beitrag (89–130) einen 
Überblick über die Formen der Finanzierung 
von Kirchen und Religionsgesellschaft en (KuR) 
in Europa, wobei er zu diesem Zweck von den 
drei Grundtypen einer mehr oder weniger um-
fassenden staatlichen Finanzierung von KuR, 
einer Finanzierung durch deren Mitglieder sowie 
einer Eigenfi nanzierung der KuR durch Ver-
mögenserträge ausgeht. Die zehn konkreten 
Phänotypen von Systemen der Finanzierung 
der KuR in Europa, welche Uhle aus den ge-
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nannten drei Grundtypen ableitet, verortie Der (irazer Kirchenhistoriker Rudolf
un: bewertet jeweils anhand eiInNnes VOo  3 ihm Höfer formuliert ın seinem Beitrag zu Sam-
zusammengestellten Kriterienkatalogs VOT melband eın Plädoyer für Cdie Abschaffung des
dem Hintergrund des Deutschen Verfassungs- etablierten Österreichischen Kirchenbeitragssys-
staates, schlussendlich resumleren, dass (emms durch eın 5System der Teilzweckwidmung
‚AdUuS deutscher Sicht unfer den ZuUu!r Auswahl der Einkommensteuer, welches ın ein1gen '‘U10O-

estehenden verschiedenen Finanzierungsformen päischen Ländern bereits ın unterschiedlicher
Cdie überwiegenden Argumente für das Modell Ausgestaltung evxıstIert. ach einem Überblick
der Kirchensteuer“ (129) sprechen, SOWIle, dass über Cdie Einführung des Kirchenbeitragssys-
auf europäischer Ebene 1n€e vergleichbare Ana- (emms durch den NS-Gesetzgeber 1mmM Jahr 1938
lyse der potenziellen Finanzlerungssysteme VOT SOWIE dessen sich anschliefßende Entwicklung
dem Hintergrund der jeweiligen staatlichen ın den Nachkriegsjahrzehnten 155-167) zeigt
Verfassungen eın Desiderat darstellt. (130) Höfer Cdie Eckpunkte der ın den Jahren 1993 bis

CIaudius Luterbacher-Maineri, [DIO7Z7e- 20172 Immer wieder aufgeflammten Diskussion
sanökonom 1mmM Bıstum SE Gallen, bietet ın 1n€e etwalge Ablösung des Kirchenbeitrags-
seinem Beıltrag 131-142) unfer erwels „auf Systems auf. 167-169) nNnier erwels auf Clie
Cdie Souveräanıtät der Kantone ın der Verhältnis- Nachteile Uun: Ineftektivitäten des bestehenden
gestaltung der Beziehung VOo  3 aal un: Kirche“ Finanzlerungssystems 169-175) versucht HO-
(141) einen knappen UÜberblick über Cdie VT - fer argumentieren, dass unfer Wesgfall der
cschiedenen Finanzierungsmodelle der chweiz Verpflichtung ZuUuU!T Entrichtung des Kirchenbei-
miıt Schwerpunkt auf der S1ituation ın den SCOWIE einer Orm der Kooperation
Deutschschweizer Kantonen, wobe!i ausführ- zwischen Kirche Uun: aal ın Fragen des Kul-
licher auf Cdie konkreten Situationen 1mmM Kanton urguter- Uun: Denkmalschutzes hne Einfüh-
St. Gallen SOWIE ın den DDO7Z7esen hur Uun: rung einer Steuer Cdie Finanzlerung der
Basel sprechen kommt Uun: auf cdas ‚Doppel- Österreichischen Kirche auf eın zukunftsfähiges
system VOo  3 einerseIts kanonisch-rechtlichen Fundament gestellt werden könnte, auf Kasıs
Verfassungsgebilden SOWIE andererseits Öffent- dessen Clie Verquickung VO  3 Kirchenaustritt
lich-rechtlichen Gebietskörperschaften mıt den Uun: Beitragspflicht gelöst würde.
diesem 5System ImMmMaAaNnenten Chancen für Cdie Le0 Maasburg, Nationaldirektor der apst-
kirchliche FEinanzwirtschaft hinweist. lichen Missionswerke ‚Missio‘ ın Österreich,

nNnier dem Titel ‚Der Kirchenbeitrag 1ın der illustriert theologische Grundlinien einer Fi-
täglichen Praxis‘ stellt Wolfgang aset, Leliter NAaNZIETUNG der Kirchlichen Sendung durch C1M
des Kirchenbeitragsdienstes der Wilen, ausgeprägtes Spendenwesen, Uun: Ludger Muül-
den Kirchenbeitrag als Mittel der Teilhabe a |- ler, Kanonist der Unıiversita: Wilen, geht ın
ler Gläubigen der pastoralen Sendung der seinem Beıltrag auf Konsequenzen des Vor der
Kirche 1.5 277 dar, welcher staatlichen Anutoritat orklärten Kirchenaustritts

AUS kirchenrechtlicher hierbei Ssanktions-se1in Dasein jedoch vielmals VOorT dem Hınter-
grund der individuell gestellten rage ‚Was rechtlicher Uun: verfassungsrechtlicher Per-
bringt MI1r das Z ahlen des Kirchenbeitrags®‘ spektive en [ese beiden eıtrage, WIE uch Cdie

verteidigen hat (144) Kirchenbeitragswesen kritische Anfrage das Kirchliche Vermögens-
vecht des Irierer Kirchenrechtlers ChristophSOWIE -_aufkommen bedingen sich ASE zufolge

gegenselt1g mıt konkret gelebten pastoralen Ohly, welche bei Aussagen der Papste Benedikt
Bestrebungen der Ortskirche Uun: können sich XVI SOWIE Franziskus ın Richtung einer I1
hierbei gleichsam als Hindernis (148) Mittel Kirche für Clie Armen ihren Ausgang nımmt,
der Qualitätssicherung (150) der Chance (151) bereichern den Sammelband Perspektiven,
begegnen, wobeil 61€ idealerweise ın einem welche über Clie konkrete rage der Finanzle-
fruchtbaren Zusammenspiel VOo  3 Pastoral Uun: rung der (Österreichischen) Kirche, welche den
Kirchenbeitrag, durch Information un: OO0pe- Schwerpunkt des Bandes bildet, hinausweisen
ratıon koinzidieren. AÄus Sicht des Praktikers Uun: zeigen hierbei Cdie Relevanz Uun: Reichweite
kann der Kirchenbeitrag durchaus „pastoral VOo  3 Fragen des kirchlichen Vermögensrechts
verstanden un: geNuUtZztL werden (154) 1st bzw. konkret der Finanzlerung der kirchlichen
hierbei ber als ‚nicht perfekt‘ bezeichnen Sendung ın ihrem Facettenreichtum auf.
un: WI1IE Cdie Kirche als Heilsgemeinschaft als e rage der Fiınanzlerung der Kirche
SeEmMper reformanda verstehen. (154) steht, WIE Cdies Bischof KTaus KUung formuliert,
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nannten drei Grundtypen ableitet, verortet 
und bewertet er jeweils anhand eines von ihm 
zusammengestellten Kriterienkatalogs vor 
dem Hintergrund des Deutschen Verfassungs-
staates, um schlussendlich zu resümieren, dass 
„aus deutscher Sicht unter den zur Auswahl 
stehenden verschiedenen Finanzierungsformen 
die überwiegenden Argumente für das Modell 
der Kirchensteuer“ (129) sprechen, sowie, dass 
auf europäischer Ebene eine vergleichbare Ana-
lyse der potenziellen Finanzierungssysteme vor 
dem Hintergrund der jeweiligen staatlichen 
Verfassungen ein Desiderat darstellt. (130)

Claudius Luterbacher-Maineri, u. a. Diöze-
sanökonom im Bistum St. Gallen, bietet in 
seinem Beitrag (131–142) unter Verweis „auf 
die Souveränität der Kantone in der Verhältnis-
gestaltung der Beziehung von Staat und Kirche“ 
(141) einen knappen Überblick über die 26 ver-
schiedenen Finanzierungsmodelle der Schweiz 
mit Schwerpunkt auf der Situation in den 
Deutschschweizer Kantonen, wobei er ausführ-
licher auf die konkreten Situationen im Kanton 
St. Gallen sowie in den Diözesen Chur und 
Basel zu sprechen kommt und auf das ‚Doppel-
system‘ von einerseits kanonisch-rechtlichen 
Verfassungsgebilden sowie andererseits öff ent-
lich-rechtlichen Gebietskörperschaft en mit den 
diesem System immanenten Chancen für die 
kirchliche Finanzwirtschaft  hinweist.

Unter dem Titel ‚Der Kirchenbeitrag in der 
täglichen Praxis‘ stellt Wolfgang Paset, Leiter 
des Kirchenbeitragsdienstes der ED Wien, 
den Kirchenbeitrag als Mittel der Teilhabe al-
ler Gläubigen an der pastoralen Sendung der 
Kirche i.S.d. c. 222 § 1 CIC/1983 dar, welcher 
sein Dasein jedoch vielmals vor dem Hinter-
grund der individuell gestellten Frage ‚Was 
bringt mir das Zahlen des Kirchenbeitrags?‘ 
zu verteidigen hat. (144) Kirchenbeitragswesen 
sowie -aufk ommen bedingen sich Paset zufolge 
gegenseitig mit konkret gelebten pastoralen 
Bestrebungen der Ortskirche und können sich 
hierbei gleichsam als Hindernis (148), Mittel 
der Qualitätssicherung (150) oder Chance (151) 
begegnen, wobei sie idealerweise in einem 
fruchtbaren Zusammenspiel von Pastoral und 
Kirchenbeitrag, durch Information und Koope-
ration koinzidieren. Aus Sicht des Praktikers 
kann der Kirchenbeitrag durchaus „pastoral 
verstanden und genutzt werden“ (154), ist 
hierbei aber als ‚nicht perfekt‘ zu bezeichnen 
und – wie die Kirche als Heilsgemeinschaft  – als 
semper reformanda zu verstehen. (154)

Der Grazer Kirchenhistoriker Rudolf K. 
Höfer formuliert in seinem Beitrag zum Sam-
melband ein Plädoyer für die Abschaff ung des 
etablierten österreichischen Kirchenbeitragssys-
tems durch ein System der Teilzweckwidmung 
der Einkommensteuer, welches in einigen euro-
päischen Ländern bereits in unterschiedlicher 
Ausgestaltung existiert. Nach einem Überblick 
über die Einführung des Kirchenbeitragssys-
tems durch den NS-Gesetzgeber im Jahr 1938 
sowie dessen sich anschließende Entwicklung 
in den Nachkriegsjahrzehnten (155 –167) zeigt 
Höfer die Eckpunkte der in den Jahren 1993 bis 
2012 immer wieder aufgefl ammten Diskussion 
um eine etwaige Ablösung des Kirchenbeitrags-
systems auf. (167–169) Unter Verweis auf die 
Nachteile und Ineff ektivitäten des bestehenden 
Finanzierungssystems (169 –175) versucht Hö-
fer zu argumentieren, dass – unter Wegfall der 
Verpfl ichtung zur Entrichtung des Kirchenbei-
trags sowie einer neuen Form der Kooperation 
zwischen Kirche und Staat in Fragen des Kul-
turgüter- und Denkmalschutzes ohne Einfüh-
rung einer neuen Steuer – die Finanzierung der 
österreichischen Kirche auf ein zukunft sfähiges 
Fundament gestellt werden könnte, auf Basis 
dessen v. a. die Verquickung von Kirchenaustritt 
und Beitragspfl icht gelöst würde.

Leo Maasburg, Nationaldirektor der Päpst-
lichen Missionswerke ‚Missio‘ in Österreich, 
illustriert theologische Grundlinien einer Fi-
nanzierung der kirchlichen Sendung durch ein 
ausgeprägtes Spendenwesen, und Ludger Mül-
ler, Kanonist an der Universität Wien, geht in 
seinem Beitrag auf Konsequenzen des vor der 
staatlichen Autorität erklärten Kirchenaustritts 
aus kirchenrechtlicher – hierbei v. a. sanktions-
rechtlicher und verfassungsrechtlicher – Per-
spektive ein. Diese beiden Beiträge, wie auch die 
kritische Anfrage an das kirchliche Vermögens-
recht des Trierer Kirchenrechtlers Christoph 
Ohly, welche bei Aussagen der Päpste Benedikt 
XVI. sowie Franziskus in Richtung einer ‚armen 
Kirche für die Armen‘ ihren Ausgang nimmt, 
bereichern den Sammelband um Perspektiven, 
welche über die konkrete Frage der Finanzie-
rung der (österreichischen) Kirche, welche den 
Schwerpunkt des Bandes bildet, hinausweisen 
und zeigen hierbei die Relevanz und Reichweite 
von Fragen des kirchlichen Vermögensrechts 
bzw. konkret der Finanzierung der kirchlichen 
Sendung in ihrem Facettenreichtum auf.

Die Frage der Finanzierung der Kirche 
steht, wie dies Bischof Klaus Küng formuliert, 
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einerseIts VOT der Herausforderung, sich VO  3 punkte: MI1ss10n, interreligiöser Dialog un:
starken Abhängigkeiten staatlicher Zugriffe (Verständnis von) Religion. Der Verfasser
liberalisieren 231 236), andererseits ber entwickelt se1INe Überlegungen 1mmM Rahmen

uch nicht cdas lukrieren VO  3 FEinnahmen als einer kritischen Auseinandersetzung miıt Ent-
zentrales Flement der praktischen pastoralen wicklungen 1ın Kirche Uun: Gesellschaft, Cdie
Bemühungen auf das ape bringen, WIE dies kulturpessimistisch interpretlier un: kom-
beispielsweise 1mmM amerikanischen spendenba- mentlert. Er geht davon AUS, dass „die Kirche
Sierten Finanzlerungssystem der Fall 1st (236) 1mmM Verlauf der Neuzeit unfter der Einwirkung
[Das Wahrnehmen Cdieses Spagats VOT dem Hın- VOo  3 Rationalismus, Aufklärung un: csakularer

Weltentwürfe 11UT diese drei erwähnentergrund der Kirchenfinanzierungssysteme 1mmM
deutschen Sprachraum, miıt Schwerpunktset- vieles einbüßte, VW1S ZuUuU!T neutestamentlichen
ZUIS auf der Österreichischen Situation, zieht Uun: urchristlichen Gestalt christlicher Wahrheit
sich gleichsam WI1IE eın YrOTLer Faden durch Cdie gehört Uun: ihre Ganzheit ausmacht“ (1 1) M iıt
eıtrage des Sammelbandes. Hierbei formulie- harten Worten geißelt der Verfasser z den
1E Cdie eıtrage nach Dafürhalten des Kezen- „blutleeren Problemkult der 508 ‚modernen

CLsenten Recht die Ansicht, dass derzeit nicht Theologie (256) SOWIE den „cChirurgischen fu-
einer Abschaftung des Kirchenbeitrags- oriff entmythologisierender Theologen (558)

SyStems ın ÖOsterreich der des Kirchensteuer- Uun: stellt unfer anderem ın Afrika „Flurschä-
SyStems ın der BRD), sondern vielmehr einer den einer emanzipatorischen, aufklärerischen
Verbesserung Uun: Anpassung der bestehenden europäischen Halbbildung” (247, ebenso 704)
5Systeme gearbeitet werden sollte. e Anstöße fest „Aufklärung” wird durchgängig als Pro-
VOo  3 Rudaolf Höfer hinsichtlich der Einführung blemtitel verwendet gewissermalsen als Saku-
einer Kirchenfinanzierung durch Teilzweck- larisierendes Potenzial, dem sich Cdie Theologie
widmung der Finkommensteuer können auf- unkritisch ausliefere: „HOow much disregard do
grund der daraus resultierenden estärkeren Ab- find ın cO-called ‚enlightened theological
hängigkeit VOo  3 staatlicher Rechtssetzung nicht WaY of thinking ın regard religious pheno-
überzeugen. DIie Katholische Kirche ÖSt€I' — which do NOL SCCI1I f1t Into modern
reichs hat 1mmM bestehenden Kirchenbeitragssys- scientific framework!“ (56) der Verfasser ın
tem sowohl bei der Beitragsgestaltung Uun: bei einem der drei auf Englisch publizierten lexte
der Art un: WeIlse der Einhebung als uch bei [ ese Kritik „aufklärerischer Theologie”,
der Verwendung des Beitragsaufkommens freie Cdie dem ANSONSLIEN vornehmen Stil des Buches
and DIie Kirche kann AULONOM ihren Haus- 1n€e unerwarfltel polemische ote verleiht, 1st
halt gestalten, hne Einflussnahme der Auf- keine Nebensache: 61€ lässt eın offenbar 7Ze11-

sicht staatlicher tellen Uun: Einrichtungen, Iso trales Anliegen des Verfasser deutlich werden:
WIE dies 1254 des formuliert Cdie Behauptung, dass Cdie moderne europäische

„Independenter CIViH potestate”. Theologie weder der Suche des Menschen nach
Salzburg Andreas Graßmann „Beheimatung” (207) noch dem Anspruch des

Religiösen gerecht werden könne. Im Licht
Cdieses ohl entscheidenden (Vor-)Urteils sind,
WI1IE gESsagL, Clie Überlegungen des Verfassers

MISSIONSWISSENSCHAFT (1) MI1ss1ion, (2) interreligiösem Dialog un: (3)
Ors Gehemnıis der Völker. Religion verstehen.

©  e Bürkle, Der Verfasser forderte nicht 11UT 1n€e „fullSchriften zu missionNarıschen Dialog. FOS integration of the study of 1SsS1On IN religi-Verlag, St Ottiliıen 2013 785) Geb uro
()115 ın the curriculum of the study of theology”0930 (D) Uuro /1,80 (A) ( HF 95,00 ISBN

Y /8-3-8306-75/79-) (28) sondern zeigt uch den Stellenwert VOo  3

Mission ın der „einen Welt“ auf: „Gerade ın
ach dem Band FErkennen und Bekennen 2010) der sich wandelnden globalen Entwicklung 1st
legte der MISS1OnSs- un: Religionswissenschaft- volle Partnerschaft ın gegenseltigem Nehmen
ler Ors Bürkle 1n€e weltere, überaus umfang- Uun: Geben uch für Cdie regionalen Theologien
reiche Sammlung VOo  3 Beltragen VOI, Cdie ın angezeigt” (106) Dieser Gedanke weltkirchli-
den Jahren 1962 bis 20172 publiziert wurden. her Uun: theologischer KezI1prozitäat zieht sich
DIiese „Schriften zu missionarischen Dialog” durch alle eitrage Uun: entspringt der ber-
gruppleren sich VOorT allem drei Schwer- ZEUSUNG des Verfassers, „dass dem C'hristentum

423

einerseits vor der Herausforderung, sich von 
zu starken Abhängigkeiten staatlicher Zugriff e 
zu liberalisieren (231 u. 236), andererseits aber 
auch nicht das Lukrieren von Einnahmen als zu 
zentrales Element der praktischen pastoralen 
Bemühungen auf das Tapet zu bringen, wie dies 
beispielsweise im amerikanischen spendenba-
sierten Finanzierungssystem der Fall ist (236). 
Das Wahrnehmen dieses Spagats vor dem Hin-
tergrund der Kirchenfi nanzierungssysteme im 
deutschen Sprachraum, mit Schwerpunktset-
zung auf der österreichischen Situation, zieht 
sich gleichsam wie ein roter Faden durch die 
Beiträge des Sammelbandes. Hierbei formulie-
ren die Beiträge – nach Dafürhalten des Rezen-
senten zu Recht – die Ansicht, dass derzeit nicht 
an einer Abschaff ung des Kirchenbeitrags-
systems in Österreich oder des Kirchensteuer-
systems in der BRD, sondern vielmehr an einer 
Verbesserung und Anpassung der bestehenden 
Systeme gearbeitet werden sollte. Die Anstöße 
von Rudolf Höfer hinsichtlich der Einführung 
einer Kirchenfi nanzierung durch Teilzweck-
widmung der Einkommensteuer können auf-
grund der daraus resultierenden stärkeren Ab-
hängigkeit von staatlicher Rechtssetzung nicht 
überzeugen. Die Katholische Kirche Öster-
reichs hat im bestehenden Kirchenbeitragssys-
tem sowohl bei der Beitragsgestaltung und bei 
der Art und Weise der Einhebung als auch bei 
der Verwendung des Beitragsaufk ommens freie 
Hand. Die Kirche kann autonom ihren Haus-
halt gestalten, ohne Einfl ussnahme oder Auf-
sicht staatlicher Stellen und Einrichtungen, also 
– wie dies c. 1254 des CIC/1983 formuliert – 
„independenter a civili potestate“.
Salzburg Andreas E. Graßmann

Kirchenrecht / Missionswissenschaft

MISSIONSWISSENSCHAFT

◆ Bürkle, Horst: Geheimnis der Völker. 
Schriften zum missionarischen Dialog. EOS 
Verlag, St. Ottilien 2013. (X, 785) Geb. Euro 
69,80 (D) / Euro 71,80 (A) / CHF 95,00. ISBN 
978-3-8306-7579-2.

Nach dem Band Erkennen und Bekennen (2010) 
legte der Missions- und Religionswissenschaft -
ler Horst Bürkle eine weitere, überaus umfang-
reiche Sammlung von 67 Beiträgen vor, die in 
den Jahren 1962 bis 2012 publiziert wurden. 
Diese „Schrift en zum missionarischen Dialog“ 
gruppieren sich vor allem um drei Schwer-

punkte: Mission, interreligiöser Dialog und 
(Verständnis von) Religion. Der Verfasser 
entwickelt seine Überlegungen im Rahmen 
einer kritischen Auseinandersetzung mit Ent-
wicklungen in Kirche und Gesellschaft , die er 
kulturpessimistisch interpretiert und kom-
mentiert. Er geht davon aus, dass „die Kirche 
im Verlauf der Neuzeit unter der Einwirkung 
von Rationalismus, Aufk lärung und säkularer 
Weltentwürfe – um nur diese drei zu erwähnen 
– vieles einbüßte, was zur neutestamentlichen 
und urchristlichen Gestalt christlicher Wahrheit 
gehört und ihre Ganzheit ausmacht“ (111). Mit 
harten Worten geißelt der Verfasser etwa den 
„blutleeren Problemkult der sog. ‚modernen‘ 
Th eologie‘“ (256) sowie den „chirurgischen Zu-
griff  entmythologisierender Th eologen“ (558) 
und stellt unter anderem in Afrika „Flurschä-
den einer emanzipatorischen, aufk lärerischen 
europäischen Halbbildung“ (247, ebenso 704) 
fest. „Aufk lärung“ wird durchgängig als Pro-
blemtitel verwendet – gewissermaßen als säku-
larisierendes Potenzial, dem sich die Th eologie 
unkritisch ausliefere: „How much disregard do 
we fi nd in a so-called ‚enlightened‘ theological 
way of thinking in regard to religious pheno-
menea which do not seem to fi t into a modern 
scientifi c framework!“ (56), so der Verfasser in 
einem der drei auf Englisch publizierten Texte. 
Diese Kritik an „aufk lärerischer Th eologie“, 
die dem ansonsten vornehmen Stil des Buches 
eine unerwartet polemische Note verleiht, ist 
keine Nebensache; sie lässt ein off enbar zen-
trales Anliegen des Verfasser deutlich werden: 
die Behauptung, dass die moderne europäische 
Th eologie weder der Suche des Menschen nach 
„Beheimatung“ (207) noch dem Anspruch des 
Religiösen gerecht werden könne. Im Licht 
dieses wohl entscheidenden (Vor-)Urteils sind, 
wie gesagt, die Überlegungen des Verfassers zu 
(1) Mission, (2) interreligiösem Dialog und (3) 
Religion zu verstehen.

Der Verfasser forderte nicht nur eine „full 
integration of the study of mission and religi-
ons in the curriculum of the study of theology“ 
(28), sondern zeigt auch den Stellenwert von 
Mission in der „einen Welt“ auf: „Gerade in 
der sich wandelnden globalen Entwicklung ist 
volle Partnerschaft  in gegenseitigem Nehmen 
und Geben auch für die regionalen Th eologien 
angezeigt“ (106). Dieser Gedanke weltkirchli-
cher und theologischer Reziprozität zieht sich 
durch alle Beiträge und entspringt der Über-
zeugung des Verfassers, „dass dem Christentum 


